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An

alle LeiterInnen der 
Evangelischen Regionalverwaltungen

der EKHN
Gebührenbefreiung bei Baugenehmigungen 

gemäß Hess. Verwaltungskostengesetz
Sehr geehrte Damen und Herren,
aus gegebenem Anlass weisen wir nochmals darauf hin, dass sämtliche gesamtkirchlichen wie auch kirchengemeindlichen Baumaßnahmen im Bereich der EKHN von Baugenehmigungsgebühren nach dem Hess. Verwaltungskostengesetz befreit sind.
Grundlage für die Gebührenbefreiung bietet der so genannte Staatskirchenvertrag (Vertrag der Evangelischen Landeskirchen in Hessen mit dem Lande Hessen vom 18.02.1960); siehe hierzu auch „Das Recht der EKHN, Band I, Rechtssammlung Nr. 990. 

In Artikel 22 heißt es diesbezüglich:

„Auf Landesrecht beruhende Gebührenbefreiungen für das Land gelten 

auch für die Kirchen und ihre öffentlich-rechtlichen Verbände, Anstalten 

und Stiftungen. Weitergehende Gebührenbefreiungen nach dem Hessi-

schen Justizkostengesetz vom 15.Mai 1958 (jetzt Hessisches Verwalt-

ungskostengesetz) bleiben aufrechterhalten.
Wir bitten die entsprechende Information an Ihre jeweiligen Kirchengemeinden und deren 

Architektenschaft weiterzugeben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez.: Rüdiger Roth

Bausachverständiger im RPA d. EKHN
